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Vergabenummer 

VSG-SEK-2026-02 

  

Maßnahme 

Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einweisung eines Audiometers 

 

 

 

 

Hinweise zur Einhaltung restriktiver Maßnahmen angesichts  

der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren 

 

Gemäß Artikel 5k der Verordnung (EU) 833/2014 in der Fassung der Änderung durch Verord-

nung (EU) 2022/576 des Rates vom 08.04.2022 ist es verboten öffentliche Aufträge oder Kon-

zessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe 

sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 

und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 

und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, 

Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU 

und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an 

folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit sol-

chen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen: 

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % un-

mittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen ge-

halten werden, oder 

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen 

oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a) oder b) genannten Organisationen han-

deln,  

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallen, Unterauftragnehmer, Liefe-

ranten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Bestimmungen über die öffentliche 

Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden (Eignungsleihe). 

 


